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Die Zuständigkeit für die deut-
schen Seehäfen liegt nach dem 
Grundgesetz bei den Ländern. 
Ergänzend dazu bestimmt § 1 
des Seeaufgabengesetzes: 

Dem Bund obliegt auf dem 
Gebiet der Seeschifffahrt die 
Förderung der deutschen Han-
delsfl otte im allgemeinen deut-
schen Interesse und neben den 
beteiligten Ländern die Vorsorge 
für die Erhaltung der Leistungs-
fähigkeit der Seehäfen.

1. Ausgangssituation

Seeaufgabengesetz

Die „Gemeinsame Plattform des 
Bundes und der Küstenländer 
zur deutschen Seehafenpolitik“ 
aus dem Jahr 1999 konkreti-
siert die Aufgabenverteilung 
zwischen Bund, Ländern und 
Kommunen wie folgt:

„Gemeinsame Aufgabe des Bun-
des und der Küstenländer ist es, 
in ihren jeweiligen Zuständigkei-
ten für eine funktionsgerechte 
infrastrukturelle Ausstattung 
bzw. Anbindung der deutschen 
Seehäfen zu sorgen. In der 
Verantwortung des Bundes 
liegen auf der Grundlage der 
gesetzlichen Bestimmungen und 
im Rahmen des gesamtwirt-
schaftlich Vertretbaren nach 
dem Bundesverkehrswegeplan 
die seewärtigen Zufahrten und 
die Hinterlandanbindungen, 
die wesentliche Voraussetzung 
der wirtschaftlichen Tätigkeit 
der deutschen Seehäfen sind. 
Die Rahmenbedingungen für 
die Unternehmen sind staatli-
cherseits so zu gestalten, dass 
sich die deutschen Seehäfen der 
Konkurrenz auf Basis eines fai-
ren Wettbewerbs stellen können 
(Sicherung gleicher Wettbe-
werbsbedingungen).“

„Gemeinsame Plattform 
des Bundes und der Küs-
tenländer zur deutschen 
Seehafenpolitik“

„Der Rahmen für die seeha-
fenrelevanten Infrastruktur-
maßnahmen des Bundes ist mit 
dem Bundesverkehrswegeplan 
vorgegeben. Die seewärtigen 
Zufahrten und die Hinter-
landanbindung der deutschen 
Seehäfen werden im Rahmen 
und nach den Grundsätzen der 
Bundesverkehrswegeplanung 
einschließlich der geltenden 
Staatsverträge und den Verträ-
gen über die Ems, Weser und 
Elbe von 1921 angepasst und 
ausgebaut. Sie sollen den sich 
aus dem internationalen Wett-
bewerb ergebenden maßgeb-
lichen Erfordernissen – insbe-
sondere auch bedarfsgerechten 
Ausbauvorhaben der Seehäfen 
– im Rahmen des gesamtwirt-
schaftlich Vertretbaren gerecht 
werden.“

„Dem Seehafenzu- und -ablauf-
verkehr kommt bei der Fort-
schreibung des Bundesverkehrs-
wegeplans große Bedeutung 
zu. Den öffentlichen Infrastruk-
turmaßnahmen einschließlich 
multimodaler Seehafenterminals 
im Rahmen der Förderung des 
Kombinierten Verkehrs wird 
daher bei der Fortschreibung der 
Bundesverkehrswegeplanung 
als gemeinsamer investitions-
strategischer Schwerpunkt von 
Bund und Küstenländern unter 
Berücksichtigung von Bau-
würdigkeit und Dringlichkeit 
erwogener Projekte besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet.“
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2. Masterplan Güterverkehr und Logistik: 
Struktur und Inhalte des nationalen 
Hafenkonzeptes des Bundes

Der gezielte und koordinierte 
Ausbau der land- und seesei-
tigen Zufahrten der Seehäfen 
sowie deren Verbindung mit den 
Wirtschaftszentren Deutsch-
lands gehören zu den zentralen 
Feldern der deutschen Verkehrs-
politik und Verkehrswirtschaft. 

Es besteht wachsender Bedarf 
für die Koordinierung einer 
nationalen Hafenpolitik unter 
Einbindung der Binnenhäfen. 

Um diesen Herausforderungen 
zu begegnen, bedarf es ge-
meinsamer Verantwortung und 

Aktivitäten von Bund, Ländern 
und der Wirtschaft. Hafenpolitik 
ist zu einer nationalen Aufgabe 
geworden. Deswegen wird ein 
nationales Hafenkonzept mit 
Maßnahmen u. a. zu folgenden 
Themenbereichen erarbeitet: 

a) Infra- und Suprastrukturen 
• Die zur Verfügung stehenden Investitionsmittel des Bundes werden noch stärker als 

bisher auf die gesamtwirtschaftlich besonders wichtigen Projekte konzentriert. 
• Die Bundesregierung räumt dem Ausbau von Hafenhinterlandanbindungen (Straße, Schiene, 

Wasserstraße), die gegenwärtig nahe an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt sind und die in Zu-
kunft einen überdurchschnittlichen Verkehrszuwachs zu verkraften haben, Vorrang ein. 

• Es werden gezielt Möglichkeiten zur Kooperation der Seehäfen geprüft. 
• Mit Telematiklösungen sollen zusätzliche Effi zienzpotenziale in den Häfen und in der Logistik-

kette erschlossen werden. 
• Bei Überlegungen zur Umwidmung von Hafen- oder hafennahen Flächen für andere städtische 

Funktionen wie Freizeit-, Wohn-, Büro- oder andere Nutzungen muss sichergestellt werden, 
dass es zu keinen negativen Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes führt. 

b) Arbeitsplätze 
• Beschäftigungswirksame Maßnahmen sollen ausgeschöpft werden. 
• Gezielte Programme für die Integration von Arbeitslosen sollen unterstützt werden. 
• Die Schaffung von Ausbildungsplätzen für junge Menschen ist zu verstärken. 

c) Umwelt- und Klimaschutz 
• Eine Weiterentwicklung der Grenzwerte im Schiffsverkehr (Schwefel, Stickoxide, Partikel) und 

eine wettbewerbsneutrale Integration der Seeschifffahrt in den Emissionshandel sollen erfolgen. 
• Neue Antriebstechnologien sollen entwickelt und neue Werkstoffe im Schiffsbau sollen einge-

setzt werden. 

d) Wettbewerb 
• Weitere Maßnahmen zum Abbau von Wettbewerbsverzerrungen sollen geprüft und – soweit 

wie möglich – umgesetzt werden. 
• Staatliche Beihilfen führen zu Wettbewerbsverzerrungen. Deutschland setzt sich in Europa für 

mehr Transparenz in diesem Bereich ein. Die EU-KOM ist aufgefordert, einheitliche Beihilfeleit-
linien vorzulegen. 

e) Kombinierter Verkehr 
• Um die vorhergesagten Gütermengen zu bewältigen, müssen auch die Küsten- (Short-Sea-

Shipping) und die Binnenschifffahrt gestärkt werden. Dabei gewinnen die Binnenhäfen mit 
ihrem Angebot vom überregionalen Hubs bis zum regionalen Verteilzentrum für die Seehäfen 
zunehmend an Bedeutung. 

Das Nationale Hafenkonzept soll bis Ende 2008 von der Bundesregierung verabschiedet werden.
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3. Grundsätzliche Bewertung der Zielsetzung 
des Nationalen Hafenkonzeptes

Der Wirtschaftsverband We-
ser e.V. begrüßt die grundsätzli-
che Zielsetzung des Nationalen 
Hafenkonzeptes zur Stärkung 
der deutschen Seehäfen und 
deren see- und binnenwärti-
gen Verkehrsanbindung. Das 
Bekenntnis der Bundesregierung 
zur herausragenden Bedeutung 
der Seehäfen für den deutschen 

Neben dem Ausbau der ha-
fenorientierten Verkehrsin-
frastruktur unterstützt der 
Wirtschaftsverband Weser e.V. 
die von der Bundesregierung 
beabsichtigten Maßnahmen und 
Projekte zur Qualifi zierung von 
Arbeitnehmern/-innen, zum 
Abbau von Wettbewerbsver-
zerrungen, zur Förderung der 
Binnenschifffahrt, der Short-Sea-
Verkehre sowie des Kombinier-
ten Verkehrs. Zugleich werden 
Maßnahmen zum Schutz der 
Umwelt, die wettbewerbsneutral 
und ohne Diskriminierungseffek-
te wirken, begrüßt.

und europäischen Außenhandel 
spiegelt die gewachsenen Aufga-
ben der Seehäfen als entschei-
dende Schnittstellen in einer 
globalisierten Wirtschaft wider. 
Aus der gestiegenen Bedeutung 
der deutschen Seehäfen für die 
gesamte Volkswirtschaft ergibt 
sich wirtschaftspolitisch ein 
neuer Stellenwert im Rahmen 
der nationalen Politik („Nationa-
le Aufgabe“), der auch zu einer 
herausgehobenen Berücksichti-
gung bei der Bereitstellung von 
Finanzmitteln zum Ausbau und 
zur Unterhaltung der seehafen-
orientierten Verkehrsinfrastruk-
tur führen muss. 
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4. Anforderungen an das Nationale Hafenkonzept

Auf der Grundlage des vom 
Bundesverkehrsministeriums 
vorgelegten Entwurfes eines 
„Nationalen Hafenkonzeptes“ 
müssen aus der Sicht des Wirt-
schaftsverbandes Weser e.V. die 
nachfolgenden Anforderungen 
im nationalen Hafenkonzept 
angemessen berücksichtigt 
werden.

Vor dem Hintergrund der 
weitgehenden Auslastung der 
seehafenorientierten Verkehrsin-
frastruktur sowie der Prognosen 
hinsichtlich eines außerordent-
lichen Wachstums der Verkehre 
über deutsche Seehäfen ist die 
bisherige strategische Schwer-
punktbildung für die see- und 

4.1 Erhöhung des Stel-
lenwertes der seeha-
fenorientierten Inves-
titionsprojekte sowie 
Bereitstellung der erfor-
derlichen Finanzmittel

landseitigen Investitionsprojekte 
im Zu- und Ablaufverkehr der 
deutschen Seehäfen zu unter-
stützen und verstärkt fortzuset-
zen. Das nationale Hafenkonzept 
sollte diesen Schwerpunkt für 
die zukünftige Verkehrsinf-
rastrukturpolitik des Bundes 
unterstreichen und eine noch 

stärkere Berücksichtigung der 
seehafenorientierten Infrastruk-
turprojekte bei der Bereitstellung 
der notwendigen Finanzmittel 
festschreiben. Die fi nanziel-
le Absicherung ist zwingend 
erforderlich für eine zeit- und 
bedarfsgerechte Umsetzung des 
nationalen Hafenkonzeptes.

Das nationale Hafenkonzept 
verfolgt eine neue Zielsetzung: 
Während es in der bisherigen 
„Gemeinsamen Seehafenplatt-
form“ ausschließlich um die 
Entwicklung der deutschen See-
häfen geht, wird im neuen „Ha-
fenkonzept“ die Sicherung und 
Entwicklung der Logistikketten 
des deutschen Außenhandels im 
Seeverkehr über alle relevanten 
nationalen und europäischen 
Häfen mit im Vordergrund ste-
hen. Es ist von daher von einem 
Paradigmenwechsel auszuge-
hen – die Anforderungen des 
deutschen Außenhandels an den 
europäischen und internationa-
len Seetransport werden damit 
einen besonderen Stellenwert 
erhalten.

4.2 Paradigmenwechsel: 
Neue Ziele für nationale 
Hafenpolitik – 
Stellenwert der deut-
schen Häfen muss 
Vorrang behalten

In den europäischen Häfen, die 
im Wettbewerb zu den deut-
schen Hafenstandorten stehen, 
wurden in den vergangenen 
Jahrzehnten die Kapazitäten 
und Hinterlandanbindungen 
durch eine gezielte staatliche 
Verkehrspolitik umfangreich 
ausgebaut bzw. verbessert. Der 
Schwerpunkt des deutschen 
„Nationalen Hafenkonzepts“ 
sollte daher – wie auch bei der 
„Gemeinsamen Seehafenplatt-
form“ – darauf ausgerichtet sein, 
die nationalen Hafenstandorte 
durch eine moderne, bedarfsori-
entierte Verkehrsinfrastruktur in 
die Lage zu versetzen, ebenfalls 
über die erforderlichen Wett-
bewerbsvoraussetzungen zu 
verfügen.

6
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Die bestehende Aufgabenver-
teilung zwischen Kommunen, 
Ländern und dem Bund hinsicht-
lich der Entwicklung der Häfen 
sowie der hafenorientierten 
Verkehrsinfrastruktur hat sich 
in den vergangenen Jahrzehn-
ten grundsätzlich bewährt und 
sollte beibehalten werden. Das 
„Nationale Hafenkonzept“ sollte 
auf der „Gemeinsamen Seeha-
fenplattform des Bundes und 
der Küstenländer zur Deutschen 
Seehafenpolitik“ aufsetzen und 
diese Plattform auf der Grund-
lage der bisherigen Strukturen 
und Zuständigkeiten weiterent-
wickeln. 

Der bisherige „Bottom-up-
Ansatz“ hinsichtlich der Informa-
tions- und Entscheidungsstruktu-
ren ist dadurch gekennzeichnet, 
dass die maritimen Unterneh-
men vor dem Hintergrund der 
Anforderungen des Marktes und 
der Wettbewerbssituation die als 
notwendig und sinnvoll identifi -
zierten Infrastrukturprojekte bzw. 
Ausbaumaßnahmen gegenüber 
den jeweiligen Bundesländern 
formulieren. Die enge Kooperati-
on zwischen maritimen Unter-
nehmen und ihrer Verbände 
sowie den Bundesländern sichert 

4.3 Beibehaltung des 
bisherigen Informations-, 
Abstimmungs- und 
Entscheidungssystems 
(Bottom-Up-Ansatz)

bedarfsorientierte, praxisbezo-
gene und regionalspezifi sche 
Entwicklungskonzeptionen, die 
unmittelbar auf den marktorien-
tierten Anforderungen der jewei-
ligen Hafenstandorte basieren. 

Die Bundesländer setzen sich 
im wettbewerblichen Miteinan-
der für die Entwicklung „ihrer“ 
Hafenstandorte ein und formu-
lieren – auf der Grundlage des 
Diskussions- und Abstimmungs-
prozesses mit der Seehafenver-
kehrswirtschaft – gegenüber dem 
Bund entsprechende Positionen. 
Der Bund prüft die Ausbaupro-
jekte auf der Grundlage bun-
desweit einheitlicher Maßstäbe 
im Rahmen der Systematik der 
Bundesverkehrswegeplanung, 
so dass nationale Interessen und 
Kriterien angemessen berücksich-
tigt werden. Sofern seitens des 
Bundes zusätzlich neue Bewer-
tungsmaßstäbe als erforderlich 
angesehen werden, um den ge-
stiegenen Stellenwert leistungs-
fähiger Häfen für die Volkswirt-
schaft noch besser Rechnung zu 
tragen, könnte dies im Rahmen 
der bestehenden Methodik der 
Bundesverkehrswegeplanung 
erfolgen, ohne dass der bisherige 
und erfolgreiche „Bottom up“-

Ansatz aufgegeben werden muss.

Dieses System „Bottom up“ hat 
sich in den letzten Jahrzehnten 
hervorragend bewährt und 
zu einem hocheffi zienten und 
bedarfsgerechten Verkehrssys-
tem über die Seehäfen geführt. 
Wäre dies nicht der Fall gewesen, 
wäre der Wachstumsboom in der 
Seehafenverkehrswirtschaft nicht 
möglich gewesen! 

Das Nationale Hafenkonzept des 
Bundes muss das bisherige Infor-
mations-, Abstimmungs- und Ent-
scheidungssystem vom Grundsatz 
her beibehalten. Bei einer vorwie-
gend zentralistisch orientierten 
Hafenpolitik, bei der der Bund 
die Bedeutung der Häfen und 
deren Entwicklungsperspektiven 
festlegt und über den Ausbau 
bzw. Nichtausbau von Verkehrs-
infrastrukturprojekten umsetzt 
(„Top down“- Ansatz) – besteht 
die Gefahr, dass marktferne, d.h. 
nicht am wirtschaftlichen Bedarf 
orientierte Entscheidungen, ge-
troffen werden. Ein „top-down-
Ansatz“ beinhaltet systembedingt 
stets die Gefahr von Fehlallokati-
onen öffentlicher Mittel aufgrund 
suboptimaler Informationsgrund-
lagen.

4.4 Verzicht auf länder-
übergreifende Standort-
konzepte

Durch eine von der Bundes-
regierung am 16. Juli 2008 
beschlossene Novelle zum 
Bundesraumordnungsgesetz, die 

In der von der Bundesregierung beschlossenen Novelle wird im § 17 Absatz 2 ROG E ausgeführt: 
„Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung kann Raumordnungspläne für 
das Bundesgebiet mit Festlegungen zu länderübergreifenden Standortkonzepten für See- und 
Binnenhäfen sowie für Flughäfen als Grundlage für ihre verkehrliche Anbindung im Rahmen 
der Bundesverkehrswegeplanung als Rechtsverordnung aufstellen, soweit dies für die räumliche 
Entwicklung und Ordnung des Bundesgebietes unter nationalen oder europäischen Gesichtspunk-
ten erforderlich ist. Die Raumordnungspläne nach Satz 1 entfalten keine Bindungswirkung für 
raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen der Länder.“

zur Zeit dem Bundesrat als nicht 
zustimmungspfl ichtiger Gesetz-
entwurf vorliegt, soll der recht-
liche Rahmen für den Bund zur 

erstmaligen Aufstellung eines 
Raumordnungsplanes „Hafen“ 
geschaffen werden. 
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In der schriftlichen Begründung der Novelle wird zu den in § 17 Absatz 2 ROG E vorgesehenen 
länderübergreifenden Standortkonzepten für See- und Binnenhäfen u. a. ausgeführt:
„Absatz 2 soll es dem Bund ermöglichen, Raumordnungspläne für das Bundesgebiet mit länder-
übergreifenden Standortkonzepten für See- und Binnenhäfen sowie von Flughäfen als Grundlage 
für deren Anbindung, d.h. Erschließung mit Bundesverkehrswegen aufzustellen. Einziger von den 
Ziel- und Grundsatzfestlegungen der Pläne erfasster Adressat ist daher die Bundesverkehrswege-
planung. Die Zuständigkeit der Länder für die Planung von Hafen- und Flughafenstandorten wird 
durch die Pläne nach § 17 Abs. 2 nicht berührt.“

Bei der Aufstellung des Raum-
ordnungsplanes „Häfen“ sind 
gemäß § 17 Abs. 1 ROG E die 
Planungen und Maßnahmen der 
EU zu berücksichtigen sowie das 
Einvernehmen mit den fachlich 
zuständigen Bundesministerien 
herzustellen. Für die Beteiligung 
der Bundesländer ist hingegen 
nur ein „Benehmen“ vorge-
sehen, d.h. faktisch ein Infor-
mationsgebot gegenüber den 
Ländern sowie die Möglichkeit 
der Anhörung der Position der 
Länder – jedoch nicht die Not-
wendigkeit des Einvernehmens 
oder der Zustimmung! 

Die Novelle zum Bundesraum-
ordnungsgesetz sieht explizit 
eine Heraushebung von Häfen 

unter nationalen oder europäi-
schen Gesichtspunkten vor. Die 
Differenzierung in Häfen von 
nationaler bzw. europäischer 
Bedeutung sowie nachrangi-
gen Standorten soll zu einem 
grundsätzlich unterschiedlichen 
Stellenwert der einzelnen Ha-
fenstandorte in der zukünftigen 
Bundesverkehrswegeplanung 
führen, der sich auch bei der 
Berücksichtigung/Aufteilung 
der öffentlichen Finanzmittel 
für die see- und binnenwärtigen 
Verkehrsinfrastrukturprojekte zu 
den jeweiligen Hafenstandorten 
auswirken soll. Der Raumord-
nungsplan Hafen wird damit 
eine wesentliche Vorgabe für 
die zukünftige Bundesverkehrs-
wegeplanung bilden. Über die 

Entscheidungen des Bundes 
zum Ausbau bzw. ggf. auch zur 
Unterhaltung der Verkehrsinf-
rastruktur soll die Durchsetzung 
einer „nationalen Hafenpolitik“ 
erfolgen.

Für die Aufteilung der Investiti-
onsmittel des Bundes darf eine 
grundsätzliche Klassifi zierung 
der Häfen keine Rolle spielen. 
Die Bereitstellung von Investiti-
onsmitteln muss auch zukünf-
tig nach Maßgabe der jeweils 
projektbezogenen Beurteilung 
von einzelnen seehafenorien-
tierten Infrastrukturprojekten 
entschieden werden. Es wäre 
sowohl regionalwirtschaftlich als 
auch volkswirtschaftlich nicht 
vertretbar, wenn die bisherige 
projektbezogene Bewertung auf 
der Grundlage der Methodik der 
Bundesverkehrswegeplanung 
durch eine standortabhängige 
Priorisierung bevorzugt bzw. be-
lastet wird, die nicht unmittelbar 
mit dem jeweiligen Investitions-
projekt im Zusammenhang steht.

Die geplante Aufstellung von 
„länderübergreifenden Standort-
konzepten“ beinhaltet die Ge-
fahr von dirigistischen, nicht am 
Markt orientierter Konzepte zur 
Ladungslenkung, die abzulehnen 
sind. Die bisherigen Informa-
tions- und Entscheidungsstruk-
turen (siehe Punkt 4.1) haben 
sich als erfolgreich erwiesen 
und sollten daher beibehalten 
werden.
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Eine zentral gesteuerte nationale 
Hafen- bzw. Standortpolitik, die 
im wesentlichen auf die globalen 
Warenströme und die Opti-
mierung der Logistikstrukturen 
der Wirtschaftszentren sowie 
auf die Häfen mit „nationaler 
Bedeutung“ ausgerichtet ist, 
kann zu regionalwirtschaftlich 
nicht vertretbaren Fehlentwick-
lungen in den „nachrangigen“ 
Hafenstandorten mit negativen 
Auswirkungen auf die maritim 
orientierten Unternehmen und 
den damit verbundenen Arbeits-
plätzen führen. Hierbei ist darauf 
hinzuweisen, dass gerade in 

4.5 Sicherstellung der 
regionalwirtschaftlichen 
Verantwortung der Ver-
kehrspolitik des Bundes 

den „nachrangigen“ Standorten 
die maritime Wirtschaft häufi g 
einen außerordentlichen hohen 
Stellenwert hat. Die Wachstum-
spotenziale dieser Standorte 
werden durch eine Nachrangig-
keit bei der Berücksichtigung 
von Verkehrsinfrastrukturprojek-
ten nicht angemessen realisiert. 
Aufgabe nationaler Hafenpolitik 
muss es sein, privatwirtschaft-
liche Investitionen in allen 
Hafenstandorten durch bedarfs-
gerechte Verkehrsinfrastrukturen 
und unterstützende Rahmenbe-
dingungen zu fördern. 

Nationale Infrastrukturpolitik 
muss daher auch zukünftig 
einen wesentlichen Beitrag zur 
regionalen Strukturförderung 
leisten. Wird diese Aufgabe 
durch den geplanten Paradig-
menwechsel in der Hafenpolitik 
des Bundes geschwächt, kommt 
es sowohl zu regionalwirtschaft-
lichen Fehlentwicklungen, die 
zu erhöhten Transferzahlungen 
(Anstieg der Sozialleistungen bei 
Arbeitsplatzabbau, kosteninten-
sive Wirtschaftsförderungspro-
gramme etc.) führen, als auch zu 
gesamtwirtschaftlichen Fehlent-
wicklungen.

Ein großer Anteil des Außenhan-
dels europäischer Nachbarländer 
wird über deutsche Seehäfen 
abgewickelt. In den deutschen 
Nordseehäfen beläuft sich der 
Transitverkehr bei Containern 
mit Ursprungs- bzw. Zielorten 

4.6 Keine Diskriminie-
rung der Transitverkehre 
über deutsche Seehäfen

im europäischen Hinterland 
auf bis zu 70 % des gesamten 
Containerumschlages. Diese 
Transitverkehre generieren eine 
erhebliche Wertschöpfung in 
den deutschen Seehäfen sowie 
beim Zu- und Ablaufverkehr. 

Das nationale Hafenkonzept 
darf keine dirigistischen oder 
diskriminierende Maßnahmen 
zur Reduzierung von Transit-
verkehren über deutsche Häfen 
beinhalten.

Die Entwicklungsmöglichkeiten 
der Häfen sowie die erforderli-
chen Verkehrsinfrastrukturmaß-
nahmen im see- und binnen-
wärtigen Zu- und Ablaufverkehr 
der Häfen dürfen nicht durch 
einseitige, ausschließlich um-
weltorientierte Beschränkungen 
behindert oder sogar unmög-
lich werden. Raumbezogene 
Ziel- oder Nutzungskonfl ikte 

4.7 Sicherung von seeha-
fenorientierten Erweite-
rungs- bzw. Neubaumaß-
nahmen

zwischen hafenwirtschaftlichen 
Aktivitäten einerseits und ande-
rerseits dem Schutz der Umwelt 
müssen durch die Festlegung 
prioritärer Nutzungen in geo-
grafi sch defi nierten Teilregionen 
gelöst werden. Dabei muss der 
maritimen Wirtschaft sowie 
den hafenorientierten Verkehrs-
projekten Vorrang eingeräumt 
werden, wenn wirtschaftlich 

tragfähige Alternativen nicht 
zur Verfügung stehen und keine 
dauerhaften gravierenden öko-
logischen Schäden zu erwarten 
sind. Das nationale Hafenkon-
zept muss sich hierzu eindeutig 
bekennen und sicherstellen, dass 
auch zukünftig die notwendi-
gen Fortentwicklungen bzw. 
Verkehrsprojekte bedarfsgerecht 
realisiert werden können.
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Zusammenfassung

Die grundsätzliche Zielsetzung 
des Nationalen Hafenkonzeptes 
zur Stärkung der deutschen Hä-
fen und deren see- und binnen-
wärtigen Verkehrsanbindungen 
wird vom Wirtschaftsverband 
Weser e.V. uneingeschränkt 
unterstützt. Aus der gestiegenen 
Bedeutung der deutschen Häfen 
für die gesamte Volkswirtschaft 
ergibt sich wirtschaftpolitisch ein 
neuer Stellenwert im Rahmen 

Grundsätzliche 
Bewertung

der nationalen Politik („Nationa-
le Aufgabe“), der auch zu einer 
herausgehobenen Berücksichti-
gung bei der Bereitstellung von 
Finanzmitteln zum Ausbau und 
zur Unterhaltung der hafen-
orientierten Verkehrsinfrastruk-
tur führen muss. Neben dem 
Ausbau der hafenorientierten 
Verkehrsinfrastruktur unterstützt 
der Wirtschaftsverband Weser 
e.V. die von der Bundesregierung 

beabsichtigten Maßnahmen und 
Projekte zur Qualifi zierung von 
Arbeitnehmern/-innen, zum 
Abbau von Wettbewerbsver-
zerrungen, zur Förderung der 
Binnenschifffahrt, der Short-Sea-
Verkehre sowie des Kombinier-
ten Verkehrs. Zugleich werden 
Maßnahmen zum Schutz der 
Umwelt, die wettbewerbsneutral 
und ohne Diskriminierungseffek-
te wirken, begrüßt.

Anforderungen an das 
Nationale Hafenkonzept

• Das nationale Hafenkonzept muss den großen Stellenwert der hafenorientierten Verkehrsinfrastruktur 
für die zukünftige Verkehrspolitik des Bundes unterstreichen und eine noch stärkere Berücksichtigung der 
hafenorientierten Infrastrukturprojekte bei der Bereitstellung der notwendigen Finanzmittel festschrei-
ben. Die fi nanzielle Absicherung ist zwingend erforderlich für eine zeit- und bedarfsgerechte Umsetzung 
des nationalen Hafenkonzeptes. 

• Der Schwerpunkt des deutschen „Nationalen Hafenkonzepts“ sollte – wie auch bei der „Gemeinsamen 
Seehafenplattform“ – darauf ausgerichtet sein, die nationalen Hafenstandorte durch eine moderne, be-
darfsorientierte Verkehrsinfrastruktur in die Lage zu versetzen, über die erforderlichen infrastrukturellen 
und ordnungspolitischen Wettbewerbsvoraussetzungen zu verfügen.

• Das bewährte – in der Methodik der Bundesverkehrswegeplanung konkretisierte – Informations-, 
Abstimmungs- und Entscheidungssystem („Bottom-Up-Ansatz“) hinsichtlich der Realisierung hafenori-
entierter Verkehrsprojekte sollte grundsätzlich beibehalten werden. Sofern seitens des Bundes zusätzliche 
Bewertungsmaßstäbe als erforderlich angesehen werden, um den gestiegenen Stellenwert leistungsfähi-
ger Häfen für die Volkswirtschaft noch besser Rechnung zu tragen, kann dies im Rahmen der bestehen-
den Methodik der Bundesverkehrswegeplanung erfolgen.

• Auf die Aufstellung von länderübergreifenden Standortkonzepten gemäß der Novelle zum Bundesraum-
ordnungsgesetz, die zu einer Differenzierung in Häfen von nationaler bzw. europäischer Bedeutung 
sowie nachrangigen Standorten und zu einem grundsätzlich unterschiedlichen Stellenwert der einzelnen 
Hafenstandorte in der zukünftigen Bundesverkehrswegeplanung führen, sollte verzichtet werden. Das 
nationale Hafenkonzept sollte ein diesbezügliches Bekenntnis seitens der Bundesregierung beinhalten.

• Nationale Infrastrukturpolitik muss auch zukünftig einen wesentlichen Beitrag zur regionalen Strukturför-
derung leisten. Aufgabe nationaler Hafenpolitik muss es sein, privatwirtschaftliche Investitionen in allen 
Hafenstandorten durch bedarfsgerechte Verkehrsinfrastrukturen und unterstützende Rahmenbedingun-
gen zu fördern. 

• Das nationale Hafenkonzept darf keine dirigistischen oder diskriminierenden Maßnahmen zur Reduzie-
rung von Transitverkehren über deutsche Häfen beinhalten. 

• Raumbezogene Ziel- oder Nutzungskonfl ikte zwischen hafenwirtschaftlichen Aktivitäten sowie hafen-
orientierter Verkehrsinfrastruktur einerseits und andererseits dem Schutz der Umwelt müssen durch die 
Festlegung prioritärer Nutzungen in geografi sch defi nierten Teilregionen gelöst werden. Dabei muss den 
hafenorientierten Projekten Vorrang eingeräumt werden, wenn wirtschaftlich tragfähige Alternativen 
nicht zur Verfügung stehen und keine dauerhaften gravierenden ökologischen Schäden zu erwarten sind.
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